
Wettiner Platz in  
neuem Gewand
Nach einjähriger Bauzeit konnte die neue 
Brunnenanlage auf dem Wettiner Platz 
eingeweiht werden. Den Platz ziert nun 
ein echtes Schmuckstück.

Weiter auf Seite 10

Straßenverkehrs- 
behörde ist umgezogen
Achtung: die Behörde befindet sich nicht 
mehr wie gewohnt im Technischen Rat-
haus an der  Johannisstraße.

Weiter auf Seite 3 

Löbaus Feuerwehr 
gewährt Einblicke
Zum „Tag der offenen Tür“ am 16. Juni 2018 
zeigen Löbaus Feuerwehrleute in Zusam-
menarbeit mit  dem ASB Technik, Räum-
lichkeiten und Co.

Weiter auf Seite 12

Garnison-Verein  
zeigt Sonderausstellung
„Pferde beim Militär im 19. & 20. Jahrhun-
dert“ - der Verein hat wieder mal eine 
spannende Ausstellung auf die Beine ge-
stellt.

Weiter auf Seite 13

Radeln in der  
Verwaltungsgemein-
schaft Löbau
Radel-Martin hält wieder viele Tipps für 
Liebhaber des Radsports bereit. Der Rad-
wanderkalender 2018  ist erstellt und bie-
tet sowohl für Trekking- und Freizeitradler, 
Mountainbiker und Rennradler interessan-
te Radelrouten.

Weiter auf Seite 14
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Die Badesaison ist eröffnet!
Wasserratten aufgepasst: seit dem 10. Mai,  
also dem Himmelfahrtstag, hat unser 
schmuckes Herrmannbad wieder für euch 
geöffnet. Zu verdanken haben wir das dem 
sonnigen Wetter und den damit verbunde-
nen warmen Temperaturen der vergange-
nen Wochen. 
In Vorbereitung auf die Badesaison haben 
unsere fleißigen Mitarbeiter im Herrmann-
bad allerdings etwas Hand anlegen müs-
sen, um Schwimmbecken, Volleyballfelder 
und Co. zur Eröffnung am Männertag von 
ihrer besten Seite präsentieren zu können. 
Zusätzlich sind viele Bänke neu gestrichen, 
Rasenflächen gemäht und die Sturmschä-
den, die aus den beiden Sturmtiefs „Frie-
derike“ und „Herwart“ resultierten, besei-
tigt worden. 
Zum Start in die Badesaison konnte bei 
rund 20 Grad Celsius Wassertemperatur 

angebadet werden. Für Anfang Mai ist das 
doch ganz angenehm, oder? Neben dem 
erfrischenden Nass, laden übrigens auch 
der Kinderspielplatz und die bereits er-
wähnten Beachvolleyballplätze zu Sport 
und Spiel ein. 
Eine Tageskarte für Kinder und Jugendliche 
gibts schon für 2,00€ pro Person, Erwach-
sene können für 3,00€ am Tag ihre Bahnen 
im Becken ziehen – von Montag bis Sonn-
abend von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr sowie 
an Sonn- und Feiertagen von 9.00 Uhr bis 
20.00 Uhr.
Wir freuen uns auf ein wunderbares Bade-
jahr 2018 und wünschen all unseren Bade-
gästen viel Spaß in unserem 2011 komplett 
sanierten Herrmannbad.
Mehr Informationen zu Öffnungszei-
ten und Eintrittspreisen finden Sie unter  
www.loebau.de

Das neue Kleinod am Wettiner Platz –  
die neue Brunnenanlage

16.
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Fundbüro 
In der Zeit vom 19.04.2018 bis 14.05.2018 
wurden folgende Fundsachen abgegeben:

1 blaues Herrenfahrrad
gefunden am: 19.04.2018
Fundort:  Verbindungsweg Kaufland 

– Löbau-Süd II

1 Handy Samsung (schwarz, roter Rand)
gefunden am: 23.04.2018
Fundort:  Hinterausgang  

Ahornallee 51

1 lilafarbenes Duschtuch im Stoffbeutel
gefunden am: 24.04.2018
Fundort:  Theaterplatz

1 Schlüssel mit rotem Band  
„Abschleppdienst“
gefunden am: 05.05.2018
Fundort: Altlöbau

1 Brille (rotes Gestell)
gefunden am: 14.05.2018
Fundort:  Amtsgericht Löbau,  

Promenadenring

Diese Fundsachen sind in der Stadtver-
waltung Löbau, Ordnungsverwaltung,  
Zimmer S 2.05, Altmarkt 17, 02708 Löbau, 
Tel.: 03585/450310 abzuholen.

Stadtrat und Stadtverwaltung

Termine der  
Stadtrats- und 
Ausschusssitzungen 
Die 42. Sitzung des Stadtrates findet am 
Donnerstag, dem 07.06.2018, 18:30 Uhr, im 
großen Sitzungssaal des Rathauses statt.

Die 43. Sitzung des Stadtrates findet am 
Donnerstag, dem 06.09.2018, 18:30 Uhr, im 
großen Sitzungssaal des Rathauses statt.

Die Tagesordnung des Stadtrates und 
der Ausschüsse wird an der Bekanntma-
chungstafel im Eingangsbereich des Rat-
hauses Löbau bekannt gegeben.

www.loebau.de „Stadtrat“

Beschlüsse des Stadtrates der 
Großen Kreisstadt Löbau vom 03.05.2018
Beschluss Nr. 09/2018/SR
Beschlussgegenstand
Bestellung eines Standesbeamten
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau 
beschließt in seiner Sitzung am 03.05.2018, 
dass Herr Sebastian Jäger mit Wirkung vom 
04.05.2018, auf  Widerruf zum Standesbe-
amten des Standesamtsbezirks Löbau durch 
den Oberbürgermeister bestellt wird.
-----------------------------------------------------
Beschluss Nr. 10/2018/SR
Beschlussgegenstand
Aufhebung der Rechtsverordnung der 
Großen Kreisstadt Löbau über das Offen-
halten der Verkaufsstellen an Sonn- und 
Feiertagen 2018
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau 
beschließt in seiner Sitzung am 03.05.2018 
die Aufhebung der Rechtsverordnung über 
das Offenhalten der Verkaufsstellen an 
Sonn- und Feiertagen aus Anlass von Mes-
sen, Märkten und ähnlichen Veranstaltun-
gen im Jahr 2018 – Beschluss-Nr. 43/2017/SR.
-----------------------------------------------------
Beschluss Nr. 11/2018/SR
Beschlussgegenstand
Rechtsverordnung der Großen Kreisstadt 
Löbau über das Offenhalten der Verkaufs-
stellen an Sonntagen 2018
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau 
beschließt in seiner Sitzung am 03.05.2018 
die Verordnung der Großen Kreisstadt Lö-
bau zum Sächsischen Ladenöffnungsgesetz 
über verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2018.
Die Bekanntmachung der Rechtsverord-
nung erfolgt in diesem Amtsblatt Seite 3.
-----------------------------------------------------
Beschluss Nr. 12/2018/SR
Beschlussgegenstand
Aufhebung vom Beschluss Nr. 16/2010/SR 
v. 05.05.2010
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau 
beschließt in seiner Sitzung am 03.05.2018 

den Beschluss Nr.16/2010/SR vom 05.05.2010 
aufzuheben, da die Biogas Löbau Betriebs 
GmbH & Co.KG aufgelöst wurde. Das Flur-
stück 363/43 der Gemarkung Unwürde mit 
Laucha steht somit wieder zum Verkauf be-
reit.

Beschlüsse des   
Hauptausschusses  
vom 17.04.2018
Der Hauptausschuss der Großen Kreisstadt 
Löbau beschloss mit Beschluss Nr. 19/2018/
HA die Annahme von Spenden, Schenkun-
gen und ähnlichen Zuwendungen nach § 73 
Abs. 5 SächsGemO von insgesamt 1.714,90 
Euro. lt. beiliegender Übersicht.
Die Annahme der folgenden Spenden von 
im Einzelwert bis zu 400,00 EUR wird in zu-
sammengefasster Form pauschal beschlos-
sen.

Beschlüsse des Bau- und 
Vergabeausschusses 
vom 19.04.2018 
Der Bau- und Vergabeausschuss der Großen 
Kreisstadt Löbau beschloss mit Beschluss Nr. 
05/2018/BVA den Zuschlag für die Dachde-
cker- und Dachklempnerarbeiten am Schloss 
Kittlitz an die Firma: Rudolph & Hieronymus 
Dachdecker GmbH – 02708 Löbau, Viadukt-
weg 8 in Höhe von  216.569,36 € zu erteilen.
-----------------------------------------------------
Der Bau- und Vergabeausschuss der Großen 
Kreisstadt Löbau beschloss mit Beschluss Nr. 
06/2018/BVA den Zuschlag für den Ersatz-
neubau der Brücke über das Rosenhainer 
Wasser in Kleinradmeritz der Firma: Herm. 
Neitsch Nachf. GmbH – Hauptstraße 241a in 
02733 Cunewalde in Höhe von 282.207,98 € 
zu erteilen.
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Achtung –  
Straßenverkehrs-
behörde ist umgezogen 
Die Straßenverkehrsbehörde der Stadtver-
waltung Löbau ist umgezogen. Aus diesem 
Grund sind die Mitarbeiter ab sofort nicht 
mehr im Technischen Rathaus, Johannisstra-
ße 1a, zu den gewohnten Sprechzeiten an-
zutreffen. Der neue Sitz der Behörde befin-
det sich nun im Stadthaus am Altmarkt 17, 1. 
Obergeschoss. Zugang zu den Räumlichkei-
ten bietet sich direkt am Gebäude des Stadt-
hauses aus Richtung Altmarkt.  

Redaktionelle Beiträge  
senden Sie bitte  

bis 15.06.2018  per E-Mail  
an presse@loebau.de

Verordnung 
der Großen Kreisstadt 
Löbau
zum Sächsischen Laden-
öffnungsgesetz
über verkaufsoffene 
Sonntage im Jahr 2018
Auf Grund von § 8 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sach-
sen (SächsLadÖffG) erlässt die Große Kreis-
stadt Löbau folgende Verordnung:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt die Öffnung von 
Verkaufsstellen aus besonderem Anlass
an Sonntagen im Gebiet der Stadt Löbau 
im Jahr 2018.

§ 2 
Verkaufsoffene Sonntage

In der Stadt Löbau dürfen Verkaufsstellen 
an folgenden Sonntagen des Jahres
2018 zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr ge-
öffnet sein:
 a) 09.09.2018 (Stadtfest)
 b) 02.12.2018 (Wichteltag)
 c) 16.12.2018 (Weihnachtsmarkt)

§ 3 
In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 

Löbau, den 04.05.2018

Buchholz
Oberbürgermeister

Der Löbauer Stadtrat stimmt in seiner Sit-
zung am 07. Juni 2018 über die Schöffenvor-
schlagsliste für die Amtszeit vom 01.01.2019 
bis 31.12.2023 für das Landgericht Görlitz 
und das Amtgericht Zittau ab.
Gemäß § 36 Abs. 3 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes (GVG) hängt die beschlos-
sene Vorschlagsliste  
in der Zeit vom 11. Juni bis 18. Juni 2018

zu jedermanns Einsicht zu den Öffnungs-
zeiten im Löbauer Rathaus, im Schaukas-
ten des  Eingangsbereiches aus: 
Montag, Mittwoch 09.00 bis 12.00 Uhr
und Freitag
Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr
und 14.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr
und 14.00 bis 16.00 Uhr

Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 
GVG binnen einer Woche nach Ablauf der 

Bekanntmachung  über die öffentliche  
Auflegung der  Schöffenvorschlagsliste 
der Großen Kreisstadt Löbau
Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit  
vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 
in den Schöffengerichten des Amtsgerichts Zittau und  
den Strafkammern des Landgerichts Görlitz

Auflegungsfrist (vom 19. Juni bis zum 26. 
Juni 2018) schriftlich oder zu Protokoll mit 
der Begründung Einspruch erhoben wer-
den, dass in die Vorschlagsliste Personen 
aufgenommen wurden, die nach §§ 32 bis 
34 GVG nicht hätten aufgenommen werden 
dürfen oder sollten. 
Einspruchsberechtigt ist jedermann, nicht 
nur Einwohner der Stadt Löbau. Die Ein-
sprüche können bei der Stadtverwaltung 
Löbau, Altmarkt 1, Zimmer R 2.12 zu den 
oben genannten Öffnungszeiten oder 
beim Amtsgericht Zittau zu den entspre-
chenden Sprechzeiten eingereicht werden.

Löbau, 30.05.2018

Dietmar Buchholz
Oberbürgermeister

Die Grenzen der Flurstücke 1073, 1074, 
1075, 1101/3, 1101/4, 1132, 1132/a der 
Gemarkung Herwigsdorf, in der Gemein-
de Rosenbach, wurden durch den Öffent-
lich bestellten
Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Axel Hen-
se, Radeberger Straße 30 in 01099 Dresden, 
teilweise vermessen.
Anlass der Vermessungsarbeiten ist eine 
beantragte Katastervermessung am Flur-
stück 1101/4. Antragsteller ist der Eigentü-
mer dieses Flurstücks.
Gemäß § 17 Absatz 1 der Durchführungs-
verordnung zum Sächsischen Vermes-
sungs- und Katastergesetz vom 6. Juli 2011 
(SächsGVBl. S. 271), die durch die Verord-
nung vom 31. Januar 2018 (SächsGVBl. S. 42)
geändert worden ist, wird das Ergebnis 
der Bestimmung und Abmarkung der Flur-
stücksgrenzen den Beteiligten durch Offen-
legung der Vermessungsschriften bekannt 
gegeben.
Die Offenlegung erfolgt an meinem Amts-
sitz in der Zeit vom 11. Juni 2018 bis zum 
11. Juli 2018. Das Ergebnis der Grenzbe-
stimmung und Abmarkung gilt 7 Tage nach 

Öffentliche Bekanntmachung einer Offenlegung 
über die Ergebnisse der Bestimmung und der Ab-
markung von Flurstücksgrenzen

Ablauf dieser Offenlegungsfrist als bekannt 
gegeben.
Ihre Fragen beantworten wir gern. Bitte 
wenden Sie sich telefonisch an Herrn An-
dré Herrmann oder Herrn Axel Hense un-
ter der Rufnummer 0351 80728-0, Montag 
- Freitag von 7.00 - 17.30 Uhr und ggf. sams-
tags vormittags.

Rechtsbehelfsbelehrung
Innerhalb eines Monats nach Wirksamwer-
den der Bekanntgabe kann gegen die Be-
stimmung und Abmarkung der Flurstücks-
grenzen Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieur Dipl.-Ing. Axel Hense, Ra-
deberger Straße 30, 01099 Dresden oder 
beim Staatsbetrieb Geobasisinformation 
und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 
01099 Dresden einzulegen.

Dipl.-Ing. Axel Hense
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermes-
sungs- und Katastergesetz vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. 
S. 271), die durch die Verordnung vom 31. Januar 2018 
(SächsGVBl. S. 42) geändert worden ist
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sich an den Abfindungsflurstücken fort.
Die in den Grundstücken angebrachten 
Grenzzeichen, die eine Eigentums- oder 
Besitzregelung in der Örtlichkeit anzeigen 
sind zu dulden und erkennbar zu halten. Sie 
dürfen weder beschädigt noch versetzt oder 
entfernt werden. Hierauf ist bei der Bewirt-
schaftung der neuen Grundstücke beson-
ders zu achten.
Die mit dem Anordnungsbeschluss vom 
04.03.2002 verfügte Veränderungssperre 
gemäß §§ 34 und 85 Nr. 5 und 6 FlurbG wird 
mit dem Tag des Eintritts des neuen Rechts-
zustandes aufghoben.

IV. Hinweise
Die öffentlichen Bücher (z.B. Grundbuch, 
Liegenschaftskataster) weisen bis zu deren
Berichtigung noch den bisherigen Stand auf. 
Nach dem Eintritt des neuen Rechtszustan-
des wird das Landratsamt Görlitz die zustän-
digen Behörden um Berichtigung der öffent-
lichen Bücher ersuchen(§ 79 ff FlurbG).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Ausführungsanordnung kann in-
nerhalb eines Monats nach Ihrer Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden. Die Frist 
beginnt mit dem ersten Tag der öffentli-
chen Bekanntmachung. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Land-
ratsamt Görlitz, Amt für Vermessungswesen 
und Flurneuordnung, Georgewitzer Straße 
42 in 02708 Löbau einzulegen.
Löbau, den 02.05.2718

Thomas Kipke
Leiter der Oberen Flurbereinigungsbehörde

Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG - und des Ausführungsgeset-
zes zum Flurbereinigungsgesetz- AGFiurbG
Unternehmensverfahren Reichenbach

Ausführungsanordnung
I. Anordnung
1.  Auf Grund§ 61 des Flurbereinigungsge-

setzes (FiurbG) vom 16.03.1976 (BGBI. I S. 
546) in der heute gültigen Fassung i. V. 
m. § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Flurbereinigungsgesetzes (AG-
FiurbG) vom 15. Juli 1994 (SächsGVBI. 
Nr. 48 S. 1429) in der heute gültigen Fas-
sung wird die Ausführung des Flurberei-
nigungsplanes vom 27.09.2016 und der 
Nachträge zum Flurbereinigungsplan vom 
22.06.2017 und 15.01.2018 angeordnet.

2.  Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen 
Rechtszustandes und damit der rechtli-
chen Wirkung des Flurbereinigungspla-
nes wird der

 01.10.2018 
festgelegt.
An diesem Tag tritt der im Flurbereini-
gungsplan ausgewiesene neue Rechts-
zustand an die Stelle des bisherigen 
Rechtszustandes.

3.  Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) vom 19. März 
1991 (BGBI. I S. 686) in der heute gültigen 
Fassung wird die sofortige Vollziehung 
des Flurbereinigungsplanes angeordnet.

II. Gründe
Das Landratsamt Görlitz als obere Flurberei-
nigungsbehörde ist nach § 61 FlurbG i. V. m. 
§ 1 Abs. 2 AGFiurbG für den Erlass der Aus-
führungsanordnung zuständig.
Der Flurbereinigungsplan vom 27.06.2016 
mit den Nachträgen vom 22.06.2017 und 
15.01.2018 (§ 60 FlurbG) ist am 15.02.2018 
unanfechtbar geworden. Seine Ausführung 

wird daher angeordnet (§ 61 FlurbG).
Die sofortige Vollziehung der Ausführungs-
anordnung ist gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) aus-
zusprechen, damit die Vorteile des Flurbe-
reinigungsplanes den Beteiligten möglichst 
rasch und uneingeschränkt zu gute kom-
men können. Des weiteren sollen den Be-
teiligten bei einem längeren Aufschub der 
Ausführung des Flurbereinigungsplans kei-
ne Nachteile beim Grundstücksverkehr und 
bei der Landbewirtschaftung erwachsen. 
Die sofortige Vollziehung liegt im öffentli-
chen Interesse.
ln Folge der sofortigen Vollziehung gemäß 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO haben Rechtsbehel-
fe gegen die Ausführungsanordnung keine 
aufschiebende Wirkung.

III. Überleitungsbestimmungen
Der Übergang des Besitzes und der Nutzung 
der neuen Grundstücke erfolgt mit dem Ein-
tritt des neuen Rechtszustandes.
Abweichend davon wird für den Übergang 
von Besitz und Nutzung für die Acker- und
Grünlandflächen in der Feldlage (unbebau-
ter Bereich) folgendes festgesetzt:
Die Teilnehmer bzw. die landwirtschaftli-
chen Pächter nehmen ihre neuen Grundstü-
cke in Besitz, sobald die darauf stehenden 
Früchte oder Gräser von dem Vorbesitzer ab-
geerntet sind.
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen 
sind nach ihrer Aberntung in ordnungsge-
mäßen Zustand zu übergeben. Sie müssen 
frei von Mieten, Silos, Zäunen, Dung-, Stroh-
lager u. ä. sein. Die Pachtverhältnisse setzen 

tag öffentlich gemacht werden. Diese können selbstver-
ständlich nur dann abgedruckt werden, wenn sie im Melde- 
register gespeichert sind. Gegen Vorlage der Eheurkunde 
können Sie das in der Pass- und Meldebehörde gern nacher-
fassen lassen. Bewohner von Krankenhäusern, Pflegeheimen, 
einer anderen sozialen Einrichtung oder einer Aufnahmeein-
richtung für Asylbewerber bzw. sonstige ausländische Flücht-
linge dürfen ebenfalls nicht veröffentlicht werden.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
im Rahmen der Anwendung des Bundesmeldegesetzes vom 
01.11.2015 ist es zukünftig gefordert, dass die Veröffentli-
chung von Alters- und Ehejubiläen nur noch nach ausdrück-
licher persönlicher Einwilligung der Betroffenen erfolgen 
kann. Dazu finden Sie ein entsprechendes Formular in dieser 
und in den nächsten Ausgaben des Amtsblattes abgedruckt. 
Weiterhin liegen diese Vordrucke in unserer Verwaltung aus, 
sind auf der Internetseite der Stadt Löbau veröffentlicht oder 
über den Seniorenrat erhältlich. Wer ab seinem 70. Geburts-
tag und weiter aller fünf Jahre gern veröffentlicht werden 
möchte, muss spätestens bis zum 01. Juli 2018 bzw. bis zum 
1. des Vormonats vor seinem Jubiläum diesen Antrag bei der 
Pass- und Meldebehörde Löbau gestellt haben

70 Jahre
04.06. Schneider, Edeltraud
10.06. Oßmann, Christel
15.06. Knoblauch, Gerd
19.06. Herbrich,Berti
28.06. Sohr, Hannelore
75 Jahre
05.06. Schöbel, Christian
07.06. Richter, Rosi
19.06. Thümmel, Barbara
20.06. John, Monika
23.06. Kyau, Heidemarie
24.06. Dommaschke, Doris
24.06. Thümmel, Renate
30.06. Wagner, Ingrid
80 Jahre
02.06. Gärtner, Herta
03.06. Seeliger, Renate

05.06. Räßler, Gisela
06.06. Mauke, Wilfried
13.06. Hußler, Werner
14.06. Schied, Siegfried
19.06. Herrmann, Heinz
25.06. Sieber, Gudrun
28.06. Lemmer, Wilenina
85 Jahre
18.06. Otte, Brigitte
19.06. Sagajewski, Eugen
20.06. Fiedler, Elisabeth
29.06. Atze, Ingeborg
90 Jahre
21.06. Grieger, Anneliese
Gemäß § 50 (2) des Bundesmeldegesetzes dürfen Alters- und 
Ehejubiläen ab dem 70. Geburtstag nur noch aller fünf Jah-
re veröffentlicht werden; also jeder fünfte weitere Geburts-
tag und ab dem 100. Jubiläum jeder folgende Geburtstag. 
Ehejubiläen dürfen auch weiterhin ab dem 50. Hochzeits-

Jubilare

Herzlichen Glückwunsch den Geburtstagsjubilaren im Juni
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Große Kreisstadt Löbau 
Hauptamt
Abteilung Melde- und Standesamt 
Altmarkt 1
02708 Löbau

Zustimmungserklärung für die
Veröffentlichung von Alters- 
und Ehejubiläen 
Bitte beachten Sie! 
Kreuzen Sie bitte Zutreffendes immer an und füllen Sie die Felder vollständig und 
deutlich aus. Bitte vergessen Sie nicht, den Antragsabschnitt zu unterschreiben! 
Für Veröffentlichung von Ehejubiläen sind die Unterschriften beider 
Ehegatten erforderlich.

Eingangsstempel

Datum Unterschrift des Ehemannes Unterschrift der Ehefrau

Datum der Eheschließung

Geburtsdatum

1. Angaben zur Person für Altersjubiläum

Hiermit stimme ich gemäß § 50 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes zu, dass Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk auf 
ihr Verlangen hin Auskunft über mein Altersjubiläums erteilt werden darf. 
Als Altersjubiläen gelten der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder fol-
gende Geburtstag.

Hiermit stimmen wir gemäß § 50 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes zu, dass Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk 
auf ihr Verlangen hin Auskunft über unser Ehejubiläum erteilt werden darf. 
Als Ehejubiläum gilt das  50. und jedes folgende Ehejubiläum.

Hinweis:  Eheschließungen werden nicht automatisch im Melderegister erfasst. Demzufolge kann nur Auskunft über Ehejubiläen erteilt 
werden, wenn diese im Melderegister entsprechend erfasst sind. Gegen Vorlage Ihrer Eheurkunde können Sie Ihre Eheschließung  gern
nacherfassen lassen.

Bearbeitungsvermerke

PLZ Wohnort Straße mit Hausnummer
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2. Angaben der Eheleute für Ehejubiläum

PLZ Wohnort Straße mit Hausnummer
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ren. Jetzt zu Herrn Stadtrat Keßner (Bür-
gerliste), dessen Meinung genau Das trifft, 
was viele Bürger als sinnvoll empfinden. 
Historisch Gewachsenes und Stadtge-
schichte verbinden. Vielleicht erinnert sich 
noch jemand an den „Politzirkus“, als es 
darum ging, ob die Reliefs an der „Brücke 
der Jugend“ entfernt, oder erhalten wer-
den sollten. Die Erbauer der neuen Brücke 
haben in einem aus heutiger Sicht totali-
tären Staat gelebt und einen Krieg erle-
ben müssen. Sollen wir uns dieser Men-
schen schämen?

Noch zwei „Übrigens“
Übrigens: Die Stadt Löbau will sich die 
Kottmarbaude wieder einklagen. Wir wa-
ren als CDU-Fraktion damals geschlos-
sen gegen den Verkauf. Eben realistische 
Kommunalpolitik.
Übrigens: Der Fraktionsvorsitzende der 
Bürgerliste Herr Stadtrat Seiler verkünde-
te in der vergangenen öffentlichen Stadt-
ratssitzung, Golombek hört nicht zu und 
versteht auch vieles nicht mehr. Wenn er 
es aus seinem Blickwinkel so sieht, ist es 
eben so.

In diesem Sinne, 
Ihr CDU-Stadtrat Golombek

Kommunalpolitische Irrationen
Ich bin fest davon überzeugt: der An-
trag auf Umbenennung des „Wettiner 
Platz“ kam nicht vom Fraktionsvorsit-
zenden „Die Linke“, Herrn Stadtrat Pin-
gel. Er ist vor allem Realpolitiker, wenn 
es um Kommunalpolitik einer liebens-
werten Kleinstadt geht. Löbau ist nicht 
Berlin-Kreuzberg und auch nicht Dres-
den-Neustadt. Die vorgetragenen Ar-
gumente von CDU-Fraktionsmitglied 
Herrn Nahrstedt waren nicht „schmal-
brüstig“, wie eine Frau Gläs in der Presse 
behauptete, sondern sind zu akzeptie-

Fraktionen im Löbauer Stadtrat

sind mit der Doppik-Einführung gewachsen 
ebenso wie für die Beantragung von Förder-
mitteln und für Genehmigungsverfahren. Es 
muss auch damit gerechnet werden, dass die 
Abführungen zur Finanzierung der durch den 
Landkreis zu erfüllenden Aufgaben wachsen. 
Wir halten darum Veränderungen im System 
des Finanzausgleichs zugunsten der säch-
sischen Kommunen, wie sie von der LINKEN 
im sächsischen Landtag beantragt wurde, für 
dringend nötig: Der Ausgleichsbetrag soll da-
nach zugunsten der Kommunen um 400 Milli-
onen Euro jährlich steigen. Die Landkreise sol-
len jeweils 10 Millionen Euro zusätzliche frei 
verfügbare Finanzmittel erhalten. Schließlich 
muss das gegenwärtige System des Finanz-

Größere finanzielle Spielräume
Angesichts positiver Konjunkturnachrichten 
und Meldungen von Rekordsteuereinnah-
men sollte sich auch die finanzielle Situati-
on in den Städten und Gemeinden spürbar 
verbessern. Tatsächlich aber rechtfertigt die 
Entwicklung der Kommunalfinanzen keine 
optimistischen Erwartungen. Der Spielraum 
für Investitionen ist mit der Einführung der 
Doppik kleiner geworden, weil sie nur noch 
genehmigt werden, wenn neben den ei-
gentlichen Anschaffungskosten auch die so-
genannten Abschreibungen durch die Ein-
nahmen gedeckt werden können und das 
alles bei aktuell stark steigenden Preisen. 
Auch die bürokratischen Aufwendungen 

ausgleichs hinsichtlich der Aufgabenbezo-
genheit geprüft und gegebenenfalls an-
gepasst werden. An der Erfüllung solcher 
nicht nur von linken Kommunalpolitikern 
erhobenen Forderungen wird sich zeigen, 
ob das Versprechen, allen sächsischen Ge-
meinden 70.000 € zusätzlich zu überweisen 
der sprichwörtliche „Tropfen auf dem hei-
ßen Stein“ bleibt.
Unsere nächsten öffentlichen Fraktionssit-
zungen finden am 07.07.2018 am Tag der 
Stadtratssitzung ab 17.00 Uhr im Büro in der 
Inneren Bautzener Str. 3 statt.

Heinz Pingel
Fraktionsvorsitzender

schlüssen, haben die Fraktionen die Möglich-
keit, Anträge und Anfragen zu stellen.
2 Anträge unserer Fraktion werden in der 
nächsten Stadtratssitzung am 07.06.2018 öf-
fentlich besprochen.
In den letzten Monaten haben wir unter an-
derem Anfragen zu den Themen schnelle In-
ternetanbindung, Stadtmobiliar (Fahrrad-
ständer/Bänke) und zur Kostenbeteiligung 
der Stadt Löbau am Tierheim Bischdorf  
gestellt. Diese Anfragen müssen fristgerecht 
von den zuständigen Mitarbeitern der Ver-
waltung beantwortet werden. Darunter sind 
auch Fragen, die bei unserem monatlichen 
Bürgerstammtisch von Ihnen mit der Bitte 

um Klärung an uns herangetragen werden.
So wie der fest etablierte und gut besuchte 
Stammtisch ist auch unser inzwischen tra-
ditionelles Bürgerpicknick eine gute Gele-
genheit, mit uns ins Gespräch zu kommen, 
von Ihnen Anregungen zu erhalten, zu er-
fahren, „wo der Schuh“ drückt. Besuchen 
Sie uns am 24.06.2018 von 13-18 Uhr auf 
der Bürgerwiese im Landesgartenschau-
gelände.

Ihre Stadträtin Mercedes Krumpolt
Nächster Bürgerstammtisch: 
13.06. um 19:00 Uhr im „Häusl am Berg“
Bürgerforum „World Café“ findet am 
16.06.2018 10-14Uhr statt 

Liebe Einwohner,
wenn Sie schon mal die Gelegenheit ge-
nutzt haben, an einer Ratssitzung in Lö-
bau teilzunehmen, haben Sie sich vielleicht 
über die meist unspektakulären Diskussi-
onen und die schnelle Abstimmung ge-
wundert.
Den Abstimmungen sind jeweils wesent-
lich zeitintensivere Diskussionen in den 
Ausschusssitzungen und, zumindest in 
unseren Fraktionssitzungen, vorausgegan-
gen. Dort werden die Beschlussvorlagen 
auf Herz und Nieren geprüft und manche 
schaffen es erst gar nicht in den Stadtrat.
Neben den vom OB eingebrachten Be-
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Liebe Leserinnen und Leser,

verhindern Sie durch Ihr richtiges Handeln unnötige Betriebsprobleme im  
Abwasserkanalnetz und an Pumpstationen.

Über den Schmutzwasserkanal entsorgte Hygieneartikel und vor allem Feucht-
tücher verstopfen die Kanalisationen und schädigen die Abwasserpumpen.

Die kleinen, meist aus synthetischen Fasern bestehenden, Tücher sind 
zweifelsohne praktische und  vielseitige Helfer im Haushalt. Aber infolge Ihrer 
Zusammensetzung und  Imprägnierung bereiten Sie zunehmend Probleme im 
öffentlichen Kanalnetz.

Feuchttücher lösen sich im Abwasser nicht auf, sie behindern dadurch den 
Abfluss und blockieren  die Förderpumpen.

Der Aufwand zur Störungsbehebung steigt ständig an. Der Bereitschaftsdienst 
muss immer häufiger ausrücken, um die Pumpen auszubauen, zu reinigen und 
zu reparieren.  

Letztendlich werden durch diese zusätzlichen Arbeiten alle Gebührenzahler 
belastet.

Bei der Verwendung von Feuchttüchern beachten Sie bitte die Hinweise auf der 
Verpackung und entsorgen diese über den Hausmüll.

BetrieBsproBleme 
im ABwAsserkAnAlnetz  
und An pumpstAtionen 

Liebe Leserinnen und Leser,
nachdem in den letzten zwei Jahren bereits all unsere Häuser auf der 
Händelstraße abgerissen wurden, stehen in diesem Jahr die Mozart-
straße 19 - 23 und die Lortzingstraße 48 - 54 vor diesem Schicksal.
Wir freuen uns, dass wir als Abbruchunternehmen erneut die Ent-
sorgungsgesellschaft Guttau mbH beauftragen konnten. Da das Un-
ternehmen für uns auch schon die anderen Maßnahmen verantwor-
tungsvoll und kompetent durchgeführt hat, hoffen wir auch in diesem 
Jahr auf einen reibungslosen Ablauf.
Wie man schon sehen kann, steht der Bauzaun bereits und die ersten 
Entkernungsarbeiten haben begonnen. In der zweiten Monatshälfte 
werden dann die Abrissbagger anrollen. Der komplette Rückbau wird 
sich - wie schon bei den anderen Objekten - bis in den Herbst hinzie-
hen, so dass zum Ende des Jahres auch diese Fläche leer sein wird. 
Die Begrünung erfolgt dann unter Berücksichtigung der Witterung 
wahrscheinlich aber erst im nächsten Jahr.
Auch wenn diese Maßnahmen für viele Menschen schwer zu verste-
hen sind, so ist es doch leider wirtschaftlich für unser Unternehmen 
zwingend notwendig. Und stets da wo etwas dem Lauf der Zeit wei-
chen muss, entsteht auch immer etwas neues.
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Vor einigen Tagen war es soweit. Nach dem ca. 1- jährigen Brun-
nenbau konnte der Brunnen am Wettiner Platz feierlich überge-
ben und eingeweiht werden. Aber nicht nur der Brunnen, der den 
gleichen Namen wie der Platz trägt wurden umgestaltet sondern 
auch die Außenanlagen um den Brunnen herum. Der alte Brun-
nen aus Betonstein wurde komplett abgetragen und ein neuer 
Brunnen aus Granitstein gesetzt. Über viele Jahre war der Brun-
nen schon nicht mehr ansehnlich und Wasserfontänen hat er lan-
ge schon nicht mehr gesehen. Nun kann das Wasser zur Freude 
der in der Stadt flanierenden Menschen wieder frisch sprudeln. 
Das dem Umbau einige Bäume zum Opfer fielen, die davor noch 
Schatten spendeten, ließ sich nicht vermeiden. Aber wir glauben, 
das der Brunnen in seinem neuen Glanz viele Bürger kurz zum Ver-
weilen und Bewundern anzieht. 

Der Wettiner Platz erstrahlt neu

Die am 5. Mai zu Ehren der Einweihung des Brunnens vom Altstadt-
verein organisierte  Brunnenserenade und das Fest in der Blumen-
straße trugen für eine tolle Stimmung und gute Unterhaltung zur 
feierlichen Einweihung bei.

Redaktion
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und werden während der Aufführung auch 
mit anderen Aufgaben beauftragt, die we-
niger Übung bedürfen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Lehrer und Schüler  
der Grundschule Herwigsdorf

Der Wonnemonat Mai im Hort Kittlitz
Mit viel Sonne läutete sich der Mai ein und 
hatte auch für die Kittlitzer Hortkinder eini-
ges im Gepäck.
Eine erste Überraschung brachte uns Herr 
Tschirner vorbei. Er begleitet die Maßnahme 
NaTÜRlich der bao Gmbh Löbau. Gemein-
sam mit den Teilnehmern der Maßnahme 
zauberte er aus einem alten Handwagen 
einen „Bollerwagen“ für uns. Dieser wurde 
gleich eingeweiht und zum Transport des 
Vespergeschirrs für ein Picknick im Schre-
bergarten genutzt. Vielen herzlichen Dank 
für die Mühe, die in dem „Kleinen Flitzer“ 
steckt. 
Nicht lange danach stand Herr Köhler aus 
Kittlitz bei uns im Haus. Er brachte uns ein 
Keyboard, für welches er keine Verwendung 
mehr hatte. Mit großer Begeisterung wurde 
es gemeinsam mit den Kindern aufgebaut 
und ausprobiert. Dabei stellten wir fest, dass 
wir einige sehr begabte Musiker haben, wel-
che ihr Können gern und voller Hingabe den 
anderen Kindern präsentierten. Vielen herzli-
chen Dank an Herrn Köhler, das er dazu bei-
getragen hat, dass die „Musik“ in unserem 
Hort noch vielseitiger erklingen kann.

Und dann feierten wir am 07. Mai auch 
schon den Oma-Opa-Tag der Klassenstufe 
2. Gemeinsam trafen sich Großeltern und 
Enkelkinder im Hortgelände und konn-
ten eine gemütliche Kaffestunde verbrin-
gen. Vielen Dank an die fleißigen Muttis 
und Vatis, die uns mit Kuchen, Muffins, 
Schnittchen, Getränken, Obst, Gemüse 
und vielen weiteren Leckereien unterstützt  
haben. Nachdem sich alle gestärkt hatten 
zeigten die Kinder was sie so drauf haben. 
Tanzeinlagen, Lieder, Geschichten, Flö-
tenspiel und eine kleine Aufführung der  
Geschichte „Hähnchen Schreihals“ begeis-
terten die Großeltern. Und auch wir Erzie-
her staunten nicht schlecht, was für ver-
borgene Talente aufgedeckt wurden. Mit 
großer Begeisterung waren alle Kinder da-
bei. Das habt ihr wirklich toll gemacht.
Der Rest des Monates verging wie im Flug. 
Fleißig wurde an der einen oder anderen 
Überraschung für Mutti & Vati gebastelt 
und natürlich jede Menge Sonne genos-
sen.
Nun sind wir gespannt, was der Juni für 
uns bereit hält.

Die Kinder und Erzieher des Hort Kittlitz

Grundschule Herwigsdorf
Sehr geehrte Damen und Herren,

an unserer Grundschule Herwigsdorf füh-
ren wir am Donnerstag, d. 28. Juni 2018 um 
11:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr einen Workshop 
„Opernwerkstatt – Die Zauberflöte“ durch.
Gemeinsam mit Sängern der Kinderoper 
PAPAGENO aus Wien werden die Schüler 
„Die Zauberflöte“ in unserer Turnhalle auf-
führen. Einige Kinder übernehmen selbst 
Rollen des Stückes wie Tamino, Pamina, Sa-
rastro und die Königin der Nacht. Alle sind 
am Gesang des „Sklaven-Chores“ beteiligt 

Kindertageseinrichtungen

„Alltagsbegleiter und 
Nachbarschaftshelfer”
Im Stadtjournal Mai informierte der Seni-
orenrat der Stadt Löbau über eine vorge-
sehene Informationsveranstaltung zu den 
Möglichkeiten die Hilfsbedürftige und in 
der Mobilität eingeschränkte Personen in 
Anspruch nehmen können um der sozialen 
Isolierung entgehen zu können.
Die bisherigen Festlegungen zu den Aufga-
ben, Voraussetzungen und Vergütungen der 
Alltagsbegleiter (A) und Nachbarschaftshel-
fer ( N ) sagen aus:
-  Hilfe bei der Organisation des Tagesablaufs, 

im Haushalt und bei der Teilnahme am Le-
ben in der Gemeinschaft ( Begleiten, Ge-
spräche u. Ä.)

-  sowohl A als auch N dürfen mit der beglei-
teten Person nicht in einer häuslichen Ge-
meinschaft leben und nicht mit ihr bis zum 
2.Grad verwandt oder verschwägert sein.

-  A bekommen für bis zu 32 Stunden im Mo-
nat eine Aufwandentschädigung bis zu 80,- 
€. Einem N werden von den Pflegekassen  
mit bis zu 125,- € die Aufwendungen er-
stattet

-  Die Tätigkeit der A richtet sich an Perso-
nen ohne Pflegegrad mit eigenem Haus-
halt die keine Leistungen aus der Pflege-
versicherung erhalten.

-  Nachbarschaftshelfer erbringen Unter-
stützungsleistungen für Plegebedürftige 
der Pflegrade 1-5. Sie müssen eine Pflege-
kurs "Nachbarschaftshilfe Grundkurs" (4x90 
Min.) absolvieren.

Die Alltagsbegleiter werden von Projektträ-
gern betreut, in der Stadt  Löbau ist im Auf-
trag des DRK Löbau Frau Beate Renner als 
Betreuerin für Alltagsbegleiter für Senioren 
( Handy01627479014 ) tätig.
Kontakt Nachbarschaftshelfer Raum LÖBAU:
SunoReto e. V. - Herr Christoph
(Tel.03586 3 909080 )
M-Niemöller Str. 21, 02730 Ebersbach-Ngdf.
Die Sprechstunden des Seniorenrats der  
Stadt Löbau beschäftigen sich mit den The-
men: Am 14. 06. Ansprüche aus der Pflege-
versicherung am 28. 06. Alles für die Vorsor-
ge und Patientenverfügung
Immer im Techn. Rathaus Johannisstr. 1a, 
Zimmer 105, ab 10.00 Uhr.

L. Bitterlich,  F.H. Schulze    

Seniorenrat

Stadtbibliothek
Buchsommer 2018 Sachsen
Während der Sommerferien - 02. Juli 2018 
bis 10. August 2018 - nimmt die Stadtbib-
liothek Löbau am Buchsommer Sachsen mit 
dem Motto "Beim Lesen tauch ich ab" teil. 
Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren 
dürfen mitmachen. Kostenfrei könnt ihr 

euch im Buchsommerclub anmelden und 
damit fast 70 neue Geschichten aus der 
Stadtbibliothek ausleihen. Wer am Ende der 
Sommerferien drei Bücher in seinem Lese-
logbuch verzeichnen kann erhält auf der 
Abschlussfeier sein Zertifikat.Los geht’s am 
Mittwoch, den 20. Juni 2018  um 15:30 Uhr 

in der Stadtbibliothek. Die Abschlussfeier ist 
dann am 29. August 2018 um 15:30 Uhr.

Die Literaturfreunde Löbau laden ein!
Am Montag, den 4. Juni um 14:30 Uhr wer-
den heitere Erinnerungen im Roman „Ach, 
diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ des 
Autors oachim Meyerhoff vorgestellt.
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Informationen & Veranstaltungen
 

 
 

 

Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein der Freiwilligen 
Feuerwehr Löbau, Ortswehr Löbau e.V. & der ASB Löbau. 

SAMSTAG, 
16.06.2018 FEUERWEHR LÖBAU 
 An der Feuerwehr 3, 02708 Löbau 

VON 14.00 UHR – 18.00 UHR  

GEMEINSAM MIT UNSEREN NACHBARN DEM     LÖBAU 
PRÄSENTIEREN WIR IHNEN UNSERE EINRICHTUNGEN. 

 

 VERSCHAFFEN SIE SICH DOCH SELBST EINEN ÜBERBLICK.  

FÜR UNSERE KLEINEN BESUCHER HABEN WIR 
EINE HÜPFBURG AUFGEBAUT. 

Info und Voranmeldungen für Floh- und Teilemerkt
sowie Nutzfahrzeuge bitte unter 
Telefon: 0172/6590258 oder
E-Mail: thma_mayer@web.de
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Messe- & Veranstaltungshalle
Juni 2018
02. Juni 2018 von 9.30 – 16.00 Uhr
INSIDERTREFF 
Der INSIDERTREFF - die Ausbildungsmesse 
für den Landkreis Görlitz - findet seit 2013 
jährlich Ende Mai im Messepark Löbau statt. 
Es ist die größte Veranstaltung ihrer Art in 
der Oberlausitz. Viele unserer bislang rund 
43.000 Besucher sind heute Azubis oder be-
reits Facharbeiter in einem der Unterneh-
men, die sich beim INSIDERTREFF vorstellen.
-----------------------------------------------------
26. Juni 2018 um 11.00 Uhr
Schülerkonzert der „Neuen Lausitzer Phil-
harmonie“  - Sinfonie „Aus der neuen Welt“ 
- Antonín Dvorák
Alte und neue Welt verbinden sich zu einem 
Meisterwerk der Musikgattung Sinfonie, ide-
al zur Behandlung im Musikunterricht und 
hier anschaulich erklärt und musiziert.
Geeignet für die Klassen 5 - 12
Anmeldung für Schulen unter:
Kultur- u. Weiterbildungsgesellschaft mbH, 
Poststr. 8, 02708 Löbau,
Frau Bärbel Wienrich; Tel./Fax: 03585 417716

Juli 
1. Juli 2018 von 10.00 - 16.00 Uhr
Open Air Flohmarkt LÖBAU am
Mitten im Herzen der Lausitz und der Nähe 
zu Cottbus, Bautzen und Görlitz bietet das 
Außengelände des Messeparks in Löbau 
ideale Bedingungen für unsere dortige 
Flohmarkt Open Air Premiere.

August
10.-12. August 2018
Park Open Air Löbau
In diesem Jahr wird das 1. PARK Open Air 
in Löbau starten. Das Event soll auf dem 
Park neben der Halle etabliert werden. Dem 
Veranstalter Thomann Management ist es 
gelungen internationale Super Stars wie 
„Milow“, „T.Rex“, „Sweet“, „Dante Thomas“ 
& „DJ Tomekk“ sowie „Angelo Kelly & Fa-
mily“ nach Löbau zu holen. Tickets gib es 
ab sofort an allen bekannten VVK Stellen.

Kontakt
Landesgartenschau Löbau gGmbH 
Görlitzer Straße 2, 02708 Löbau
Tel.: 03585/4462510
www.messepark-loebau.de

Kulturzentrum  
Johanniskirche 

Sonderausstellung  
vom Verein 
Garnison Löbau e.V.
Mit einer neuen Sonderausstellung mit 
dem Thema

„Pferde beim deutschen Militär 
im 19. und 20. Jahrhundert“,

startete die Saison der bereits bestehen-
den Dauerausstellung zum Löbauer Militär
(1821 bis 1991) am 27. Mai 2018.

Für Sie wieder am 24. Juni von 10 bis 16 Uhr 
geöffnet!
Bevor ein Pferd für das Militär tauglich war, 
brauchte es eine spezielle Ausbildung. Die-
se wurde schon vor dem 1. Weltkrieg in der 
Oberlausitz in sogenannten Remonte-De-
pots durchgeführt. Sachsen hatte insge-
samt vier Remonte-Depots und zwei davon 
in der Oberlausitz. Preußen hatte dagegen 
20 solcher Pferde-Ausbildungsstätten.
Erfahren Sie wie die Depots entstanden 
sind, wo die Standorte waren, wie sie reak-
tiviert oder geschlossen wurden.
Sie bekommen  Einblicke, wie Pferde allge-
mein beim Militär und in den beiden Welt-
kriegen eingesetzt oder veterinärmedizi-
nisch versorgt wurden und welchen hohen 
Stellenwert das Militärpferd hatte „Erst das 
Pferd- dann der Mann“.
Die Stadt Löbau unterstützte den Aufbau 
mit einer Projektförderung!
Besucheradresse:
Garnison Löbau e.V.
Jägerstraße 2, 02708 Löbau
Kontaktdaten:
Vereinsvorsitzender
Danilo Baumgarten
03585/455957, 0173/5801046
danilobaumgarten@web.de
www.kaserne-loebau.de

Natur-Freunde Deutschlands 
Ortsgruppe Löbau e.V. 
Vom 02.–09.06. finden in Seifhennersdorf 
die Bundeswandertage der NaturFreun-
de Deutschlands statt. Täglich werden 
in diesem Zeitraum mehrere verschiede-
ne Wandertouren in der Region angebo-
ten. Die Teilnahme als Tagesgast kostet 5 
Euro pro Person. Bezahlung erfolgt vor Ort. 
Startpunkt ist immer das KIEZ Querxenland 
in Seifhennersdorf. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt, schnell anmelden lohnt sich. Eine 
Anmeldung ist per Mail an bundeswander-
tage@gmail.com oder unter den oben ge-
nannten Internetseiten möglich.
Am Sonntag, 17.06. wird geradelt. Es geht 
zu einer Rundtour um den Berzdorfer See. 
Um 09.00 Uhr ist Start am Parkplatz Stadi-
on Löbau oder direkt beim Parkplatz „Blaue 

Lagune“ um 10.00 Uhr. Um Anmeldung bis 
zum 03.06.  wird gebeten. 
Wie lautet die Speisekarte von Mutter Na-
tur? Dieser Frage geht am Mittwoch, 20.06. 
um 17.00 Uhr Erika Honigmann mit Inter-
essierten nach. Aufgrund der beschränk-
ten Platzkapazität ist eine Anmeldung un-
ter 0172-8770941unbedingt erforderlich. 
Treffpunkt ist die ÄußereBautzner-Str. 41c 
in Löbau.
Der längste Tag des Jahres wird auch in 
diesem Jahr wieder gut genutzt. Am Don-
nerstag,21.06. wird ab 16.00 Uhr der drit-
te Arbeitseinsatz durchgeführt. Nach dem 
Arbeitseinsatz lassen wir den Tag am La-
gerfeuer bei Getränken und Würstchen am 
Spieß ausklingen. 

Die Volks- 
hochschule  
Löbau                           (Kursort Löbau)

Juni 2018
Samstag, 02.06.2018, 08:00 Uhr 
Autismussprektrumstörungen
Donnerstag, 07.06.2018, 18:00 Uhr                         
Mit dem Feuer spielen
Dienstag, 12.06.2018, 09:00 Uhr
Seniorenkurs – Word schreiben mit dem 
Computer
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Radeln – Juni 2018 
in der  Verwaltungsgemeinschaft 
Löbau
17.06.  Radtour Berzdorfer See - Witkatal-
sperre – Berzdorfer See
Start: 09.00 Uhr Treff: Parkplatz am Stadion 
in Löbau m. PKW 
10.00 Uhr Parkplatz Blaue Lagune am Ber-
zdorfer See
Anmeldung bis 03.06.2018   
bei Dietmar Kircheis 03585 402500

24.06. Trekkingradtour zur Böhmischen 
Ranch, vergessene Dörfer und „dem“  
Eiscafe
Start :09.00 Uhr Treff: Fahrradladen Haza -  
Löbauer Straße 3 -  02747 Strahwalde
auf  Straßen und befestigten Feld- u. Wald-
wegen, die Streckendaten werden noch be-
kannt gegeben. PA nicht vergessen
Ansprechpartner:  
Michael Haza Tel.. 035873 42126 , 

30.06. Altlöbautour  19,5 km
Start: 14.00 Uhr Treff: Tourist-Information 
Löbau
Geführte Radtour mit dem Granitschädel , 
ohne Voranmeldung, 
Ansprechpartner:  
Martin Noack Tel. 03585 402420

Geführte Radtouren 2018
durch die Verwaltungsgemeinschaft Löbau mit dem Granitschädel 
18 Radtouren laden zur Erkundung der 
fahrradfreundlichen Verwaltungsgemein-
schaft Löbau ein. Die Radwanderkarte und 
das Radtourenbuch „Unterwegs mit dem 
Rad durch die Verwaltungsgemeinschaft Lö-
bau – Oberlausitz und Euroregion“ geben 
konkrete Informationen zur eigenständigen 
Planung und das eigenständige Abfahren 
der Radtouren. 
In den Monaten Mai bis September werden 
jeden letzten Samstag im Monat thematisch 
geführte Radtouren kostenlos und ohne Vor-
anmeldung mit dem Granitschädel zur Er-
kundung der Verwaltungsgemeinschaft Lö-
bau angeboten. Treffpunkt ist jeweils 14.00 
Uhr an der Tourist-Information in Löbau.
Am 30.06.2018 steht die Tour Nr. 5 „Altlöb-
autour“  - 19,5 km im Angebot.
Hier erkunden wir Altlöbau, Oelsa, Großdeh-
sa, Nechen, Laucha, Kittlitz, Oppeln, Klein-
radmeritz, Bellwitz und Georgewitz
In Streitfeld wird am 28.07.2018 beim be-
fahren der Tour Nr.7 „Kakteentour“ -  17 
km die älteste private Kakteensammlung in 
Deutschland angefahren.
Sie führt durch Lawalde, Lauba, Streitfeld, 
Sägewerk-Kleindehsa , Großdehsa

Über Kampfhandlungen Napoleons in der 
Verwaltungsgemeinschaft Löbau gibt die 
Tour Nr. 6 „Napoleontour“ - 28,5 km am 
25.08.2018 Auskunft. 
Die Besichtigung der „Oberlausitzer Obst-
presse“ in Carlsbrunn und der Start der 
Heißluftballone am Horken in Kittlitz  (wet-
terabhängig) ist ein weiterer Höhepunkt 
dieser Radtour
Sie führt durch Ebersdorf, Kittlitz, Carls-
brunn, Wohla, Krappe, Neukittlitz George-
witz und Wendisch-Paulsdorf
Zum Jahresabschluss wird am 29.09.2018 
die Tour Nr.2 „Großschweidnitztour“ -  15 
km abgefahren.
Sie führt durch Großschweidnitz, Klein-
schweidntz, Seitenschweidnitz, Neubauge-
biet Rosenstraße, Duncans Leinenindustrie 
und Höllengrund (Waldhaus).
Mit diesen 5 Radtouren erkunden wir per 
Rad die Stadt Löbau und die Gemeinden 
Großschweidnitz, Lawalde und Rosenbach.

Radwegewart der VWG Löbau
Radel – Martin
Radel-Martin@t-online.de
Tel. 03585 402420

Jüngst berichtete die Sächsische Zeitung 
im Beitrag vom 17. Mai 2018 „Das verlasse-
ne Kleinod“ zu einem laufenden Gerichts-
verfahren mit Beteiligung der Stadt Löbau. 
Hierzu gilt es weiterführend zu informie-
ren, um etwaige Fehlinterpretationen des 
im SZ-Beitrag beschriebenen Sachverhalts 
auszuschließen. Die Stadt Löbau hat sich 
dafür anwaltliche Unterstützung eingeholt.
Ziel der gerichtlichen Auseinandersetzung 
war und ist es, die Kottmarbergbaude knapp 
zehn Jahre nach deren Veräußerung wieder 
in den Besitz der Stadt Löbau übergehen zu 
lassen.
Im genannten SZ-Beitrag ist folgendes be-
schrieben worden: „… Eine Gerichtsverhand-
lung hat nun in der vorigen Woche (Anm. 2. Mai-
woche) stattgefunden, die Stadt Löbau will von 
ihrem Rückkaufsrecht für die Baude Gebrauch 
machen. Die Verhandlung ging aber ohne Er-
gebnis aus. Die Parteien konnten sich nicht über 
den Preis einigen, den Löbau für den Rückkauf 
der Baude bezahlen soll.“ Und weiter „… Mitte 
Juni will nun das Gericht eine Entscheidung zum 
Preis für die Kottmarbaude fällen. Dann steht 
auch die Antwort der Stadt Löbau aus, welche 
weiteren Pläne sie mit der Baude hat.“
In diesem Zusammenhang müssen einige 
Tatsachen richtiggestellt werden: Gerichts-
verfahren folgen bestimmten Regeln, die 
sich für Außenstehende erst dann erhellen, 
wenn man sich fachkundig informiert. Tat-
sache ist zunächst, und daran hat auch das 
Gericht in der Verhandlung keinen Zweifel 

Information zum aktuell laufenden Gerichtsverfahren „Kottmarbergbaude“
gelassen, dass die Stadt Löbau das Wieder-
kaufsrecht der Kottmarbergbaude rechts-
wirksam ausgeübt hat und dies nicht nur 
beabsichtigt. Darüber hinaus ist die Ver-
handlung noch nicht „ausgegangen“ oder 
„beendet“. Die Verhandlung, oder richtiger 
der Verhandlungstag, war nur der erste Ver-
handlungstag. Daran anschließend kann es 
weitere Verhandlungstage geben oder das 
Verfahren auf schriftlichem Wege zu Ende ge-
bracht werden.

Es trifft weiterhin nicht zu, dass sich die Par-
teien nicht über den Kaufpreis einigen konn-
ten. Diese Frage ist im Grundstückskaufver-
trag für den Fall des Rückkaufes eindeutig 
geregelt. Kaufpreis für den Rückkauf ist der 
Verkaufspreis, wenn keine Wertsteigerungen 
oder Wertminderungen bis zum Zeitpunkt 
des Rückkaufes entstanden sind. Die Stadt 
Löbau hat, entsprechend der vertraglichen 
Reglung und unter Hinzuziehung der Kott-
marbergbaude GmbH, dazu ein Gutachten 
eines öffentlich bestellten Gutachters anfer-
tigen lassen. Veränderungen zum damali-
gen Kaufpreis bzw. Wert konnte der Gutach-
ter nicht ermitteln. Die Stadt Löbau brachte 
dieses Gutachten in das Gerichtsverfahren 
ein. Allerdings ist der jetzige Alleingesell-
schafter der beklagten Kottmarbergbaude 
GmbH nunmehr der Meinung, das Gutach-
ten sei falsch, da der Wert zu gering ange-
setzt sei. Arbeiten oder Leistungen, welche 
den Zustand der Baude verbesserten, sind 
jedoch nicht vorgenommen worden, wo-

von sich jeder augenscheinlich selbst über-
zeugen kann. Der jetzige Alleingesellschaf-
ter möchte aus der Rückgabe an die Stadt 
Löbau Kapital schlagen und behauptete ei-
nen wesentlich höheren Wert zum Zeitpunkt 
des Rückkaufes. Aus diesem Grund muss das 
Gericht einen Gutachter bestellen, um diese 
Behauptung zu überprüfen. Es hat in der Ver-
handlung, entsprechend der Beweislastre-
geln der Zivilprozessordnung, bereits ange-
kündigt, dass die Kottmarbergbaude GmbH 
die Kosten für dieses Gutachten tragen muss. 
Schließlich musste das Gericht in einer sol-
chen Prozesssituation einen Termin zur Ver-
kündung einer Entscheidung festlegen. Dies 
hat es für den Juni getan.

Wie das Gericht ebenfalls ankündigte, wird 
diese Entscheidung als Beweisschluss dienen, 
welcher bestimmt, dass ein, vom Gericht aus-
gewählter Gutachter, den Wert im Zeitpunkt 
des Rückkaufes durch die Stadt Löbau be-
stimmt. Bedingung dafür wird sein, dass die 
beklagte Kottmarbergbaude GmbH einen 
Kostenvorschuss für das Gutachten leistet.
Die Stadt Löbau hat künftig ein Interesse da-
ran hat, die Kottmarbergbaude wieder mit 
Leben zu erfüllen. Dieses Interesse wird sich 
auch in angemessenen Lösungen wieder-
finden. Voraussetzung dafür ist jedoch die 
Rückübertragung der Grundstücke, auf de-
nen sich die Bergbaude befindet, an die Stadt 
Löbau. Erst wenn diese Voraussetzung erfüllt 
ist, können und werden weitere Schritte fol-
gen.
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„Ohne Stress ins Theater 
im Theaterbus“
Die neue Spielzeit 2018/19 
wird jetzt vorbereitet!
In unserem kleinen Theaterbus, im Theater- 
anrecht Löbau – Herrnhut- Zittau sind für 
Spielzeit 2018/19 noch Plätze frei.
Das Theaterjahr umfasst 8 Vorstellungen, 
jeweils Sonnabend und in etwa einmal im 
Monat.
Kosten 184, - pro Person (Karten einschl. 
Bus) für die gesamte Spielzeit.
Die Spielzeit beginnt im September und 
endet im Juni.
Haltstellen sind: Kittlitz Schule – Löbau 
Bahnhof – Pestalozzie Schule –Löbau 
Rundteil – (eventuell Löbau Ost) – Strah-
walde und Herrnhut.
Wir starten die neue Spielzeit Ende Septem-
ber  Anfang Oktober mit Musiktheater, dem 
Tanztheater "Typisch“, noch während der 
Spielzeitpause des Zittauer Theaters.
Deshalb werden Interessenten gebeten 
sich vor der Spielzeitpause bis spätestens 
30.06 2018 zu melden, da sonst ein Einstieg 
ins Abo erst zur 2. Vorstellung möglich ist.

Anfragen bitte bei Frau Wolfsdorf
ab 18:30 Uhr unter Tel. 03585 481615
oder persönlich von  10:00 Uhr bis 16:00 
Uhr in der Nikolaikirche Löbau

15. Weltblutspendertag:
DRK bedankt sich bei engagierten 
Spendern
Der Internationale Weltblutspendertag 
jährt sich am 14. Juni 2018 zum 15. Mal. Bis 
heute bilden Landsteiners Entdeckungen 
die Grundlage der modernen Transfusions-
medizin. Diese wäre in Deutschland ohne 
den Einsatz zahlreicher engagierter Spen-
der nicht denkbar. Deshalb weisen die DRK-
Blutspendedienste am 14. Juni bundesweit 
bei zahlreichen Blutspendeterminen expli-
zit auf die Bedeutung der Blutspende und 
den wichtigen Beitrag der Spender hin.
Alle DRK-Blutspenderinnen und –spen-
der, die ihre Erfahrung als Spender mit 
Verwandten, Freunden und Bekannten 
in ihrem Umfeld teilen und selbst einen 
Neuspender zu einem Spendetermin mit-
bringen, erhalten im Rahmen der Aktion 
„Spender werben Spender“ ein kleines Prä-
sent als Dankeschön.
Alle DRK-Blutspendetermine und Infor-
mationen zum Thema Blutspende finden 
Sie unter www.blutspende.de oder über 
das Servicetelefon 0800 11 949 11 (kosten-
los erreichbar aus dem Dt. Festnetz). Bitte 
zur Blutspende den Personalausweis mit-
bringen!

Treffen betreuender  
Angehöriger von  
demenziell Erkrankten
Immer wieder wenden sich Angehöri-
ge an das Demenznetzwerk-Oberlausitz. 
Sie bringen zum Ausdruck, dass  ein Aus-
tausch mit Menschen, welche ähnliche Er-
fahrungen haben hilfreich wäre. 

Deshalb unterstützt das Demenznetzwerk 
dieses Vorhaben.

Ein erstes Treffen findet statt.

Wann: Dienstag 05.06.18 
Um: 10:00 Uhr 
Wo:  Treff 47, Hofeweg 47, 02730 

Ebersbach-Neugersdorf 

Frau Sabine Erath (Demenzberaterin) be-
antwortet Ihre Fragen, am wichtigsten 
wird jedoch der Austausch untereinan-
der sein.

Die demenziell Erkrankten können gerne 
mitgebracht werden, für sie steht eine Be-
treuerin zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Es grüßt Sie 

Das Team des  
Demenznetzwerk-Oberlausitz


